Infos zur Verwaltungsvorschrift Baden-Württembergs vom 22. August 2008
Der Schulerlass bietet für Kinder mit einer Teilleistungsschwäche im Bereich des Lesens und
Schreibens die Möglichkeit einer Notenberücksichtigung bzw. eines Nachteilsausgleichs.
Liegt die Lese- oder Rechtschreibleistung länger als ein halbes Jahr unter der Note 4
(ausreichend), so kann eine Notenberücksichtigung innerhalb einer Klassenkonferenz unter Vorsitz
des Schulleiters beschlossen werden. Dabei soll die Lese- und Rechtschreibnote „zurückhaltend“
bewertet werden.
Zusätzlich ist mittlerweile eine Notberücksichtigung im Sinne einer zurückhaltenden Bewertung
der Rechtschreibleistung auch in anderen Fächern (z.B. Mathematik) und bei den Fremdsprachen
möglich. Das heißt, eine festgestellte LRS beeinflusst auch die Notengebung in anderen Fächern.
Diese Maßnahme ist jedoch nur bei einer vorliegenden Teilleistungsschwäche möglich, d.h. bei
Kindern mit einer allgemeinen Begabungsschwäche kann keine Berücksichtigung gewährt werden.
Wird eine Notenberücksichtigung vorgenommen, so ist ein Eintrag im Zeugnis zwingend
notwendig.
Es gibt jedoch auch weitere Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs, die nicht im Zeugnis
festgehalten werden müssen, die jedoch ebenfalls von der Klassenkonferenz beschlossen werden
und einen bindenden Charakter für die Fachlehrer haben. Diese können zusätzlich zur oder
ersatzweise für eine Notenberücksichtigung eingesetzt werden.
Dabei kann bei der Bearbeitung einer Klassenarbeit mehr Zeit gewährt werden. Bei leseschwachen
Kindern kann der Lehrer auch die Aufgaben vorlesen, was gerade bei den Textaufgaben in
Mathematik eine deutliche Erleichterung darstellt und dafür sorgt, dass ein Kind nicht aufgrund
seiner schlechten Leseleistung in anderen Fächern eine schlechtere Note erhält. Aber auch andere
Hilfen und Arbeitserleichterungen sind möglich und vom Fachlehrer jeweils abzuwägen. Solange
diese Maßnahmen nicht die Notengebung verändern, sondern nur eine Arbeitserleichterung
darstellen, ist kein Eintrag im Zeugnis erforderlich!
